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Beratungsgegenstand: 
Aufhebung eines im Rahmen der Haushaltsplanberatungen angebrachten Sperrvermerkes 
hier: Fahrbahnsanierung Hans-Böckler-Straße 
 
 
I. Beschlussvorschlag: 
Der im Produkt 120100 bei dem Sachkonto 521601 Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze im 
Haushaltsjahr 2022 angebrachte Sperrvermerk für die „Fahrbahnsanierung Hans-Böckler-Straße“ (in 
Höhe von 645.000 €) wird aufgehoben.  
 
 
II. Rechtsgrundlage: 
GO NRW, Geschäftsordnung des Stadtrates, Zuständigkeitsordnung des Stadtrates 
 
 
III. Sachverhalt: 
Das Budgetbuch 2022 sieht für die Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze einen 
Gesamtansatz in Höhe von 2.205.000 € u. a. für diverse Fahrbahnsanierungen. Im Rahmen der 
Aufstellung des Budgetbuches 2022 sind die für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Kosten für die 
„Fahrbahnsanierung Hans-Böckler-Straße“ (645.000 €)mit einem Sperrvermerk versehen worden.  
 
Ebenfalls Bestandteil dieses Haushaltsansatzes sind die Maßnahmen „Fahrbahnsanierung Alter 
Berg“, „Fahrbahnsanierung Straße Auf den Äckern“, „Fahrbahnsanierung Halterner Straße“ und 
„Stadtfeldstraße von B235 bis Steverbrücke“. Aufgrund der aktuellen politischen und wirtschaftlichen 
Situation sind Kostensteigerungen aufgetreten, die grundsätzlich die aktuelle Marktsituation abbilden. 
Um die im Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Maßnahmen noch in diesem Jahr umsetzen zu können, 
schlägt die Verwaltung vor, den o. g. Sperrvermerk aufzuheben, um den Betrag zur Finanzierung 
teilweise zu erwartender Mehrkosten bei den vorgenannten Maßnahmen zu verwenden. Alternativ 
wäre eine Neuveranschlagung einzelner Maßnahmen für 2023 erforderlich. Allerdings kann zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht davon ausgegangen werden, dass sich die aktuelle Marktsituation verbessern 
wird.  
 
IV. Finanzielle Auswirkungen:  
Siehe Sachverhalt 
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